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§1 - Verordnungsgrundlage

(1) Diese Verordnung wird aufgrund von §6 Absatz 1 der Besatzungs- und Anschlussord-
nung erlassen.

(2) Der Grund §1 Absatz 1 Punkt 2 wird als vorliegender Fall festgestellt.

§2 - Gebiet

Das betroffene Gebiet umfasst das gesamte Staatsgebiet von Elmshorn.

§3 - Zustand

Das Gebiet wird militärisch gemäß der Vorschriften des Abschnitts II besetzt.
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